
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Rastatt GmbH für die Vermarktung der THG-
Quote 

1. Geltungsbereich 
1.1 Die Fahrzeughalter reiner E-Fahrzeuge können die E-Fahrzeuge im Rahmen der Quotenhandles für THG vermarkten. Die 

Stadtwerke Rastatt GmbH übernimmt als Dienstleister die Vermarktung dieser Quote. 
 

1.2 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die THG-Quotenvermarktung („AGB“) regeln die von der Stadtwerke Rastatt 
GmbH („Stadtwerke“) dem Kunden eingeräumte Möglichkeit zur Nutzung der THG-Quote für Batterieelektrofahrzeuge und 
die damit verbundenen Leistungen und Services von Stadtwerke. Stadtwerke ist berechtigt, einer Partner als Dienstleister 
für die Vermarktung mit der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach diesen Bedingungen zu beauftragen 
 

1.3 Voraussetzung für die Nutzung der THG-Quote ist, dass der Kunde einen nicht öffentlich zugänglichen Ladepunkt betreibt. 
Als Ladepunkt gilt eine Einrichtung, die zum Aufladen von Elektromobilen geeignet und bestimmt ist, und an der zur gleichen 
Zeit nur ein Elektromobil aufgeladen werden kann (§ 2 Nr. 6 Ladesäulenverordnung). Darunter fallen beispielsweise 
Wallboxen in Garagen, aber auch übliche Haushaltssteckdosen, wenn diese zur Aufladung eines Elektromobils genutzt 
werden. Ein solcher Ladepunkt ist nicht öffentlich zugänglich, wenn er sich im privaten Bereich befindet und der zum 
Ladepunkt gehörende Parkplatz nur von einem bestimmten Personenkreis tatsächlich befahren werden kann. Betreiber ist, 
wer unter Berücksichtigung der rechtlichen, wirtschaftlichen und tatsächlichen Umstände bestimmenden Einfluss auf den 
Betrieb eines Ladepunkts ausübt (§ 2 Nr. 12 Ladesäulenverordnung). 

 
2. Vertrag 

2.1 Der Vertrag kommt wie folgt zustande: 

2.1.1 Der Kunde gibt auf der Website für das laufende Kalenderjahr ein bindendes Angebot zur Nutzung der THG-Quote ab, 
indem er die abgefragten Informationen, Name und Vorname, Anschrift und E-Mail-Adresse eingibt, und durch das Anklicken von 
Checkboxen folgende Punkte bestätigt: 

• Der Kunde erklärt sich mit diesen AGB sowie den Datenschutzbestimmungen einverstanden. 

• Der Kunde bestimmt ab dem Jahr 2022 die Stadtwerke als Dritten im Sinne des § 37a Abs. 6 BImSchG für das laufende 
Kalenderjahr. 

2.1.2 Bis zum Abschluss der Registrierung im letzten Schritt der Plattform kann der Kunde den Vorgang jederzeit abbrechen. 

2.1.3 Mit Betätigung des letzten Bestätigungsbuttons nimmt die Stadtwerke das Angebot an. Der Kunde erhält eine Mitteilung 
über die erfolgreiche Registrierung und das Hochladen der Zulassungsbescheinigung. 

2.2 Vertragsbestandteile des Vertrags zwischen dem Kunden und der Stadtwerke sind die Vertragsbestätigung der Stadtwerke  
sowie die AGB zur THG-Quotenvermittlung abrufbar unter www.stadtwerke-rastatt.de/downloads 

 

3. Vertragslaufzeit 

3.1 Der Vertrag wird für die im Angebot genannten Zeiträume geschlossen. Er endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, mit Ablauf des entsprechenden Jahres. 

 
4. Zahlung und Zahlungsweise 

4.1 Für die vom zuständigen Umweltbundesamt bescheinigte THG-Quote zahlt Stadtwerke die bei Vertragsschluss vereinbarte 
Prämie an den Kunden. Stadtwerke oder von ihr beauftragte Dritte bestätigt dem Kunden umgehend den Erhalt der THG-
Quotenbescheinigung des Umweltbundesamts. Der Zahlungsanspruch entsteht mit dem Eingang der THG-Quotenbescheinigung 
des Umweltbundesamts für das Jahr 2022. 

4.2 Bei der vereinbarten Prämie handelt es sich um einen Betrag, bei dem eventuell anfallende Umsatzsteuer bereits mit enthalten 
ist. Änderungen der Umsatzsteuer werden gemäß Umsatzsteuergesetz zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung ohne 
Ankündigung an den Kunden weitergegeben. 

4.3 Die Zahlung wird spätestens 4 Wochen nach der Benachrichtigung des Kunden über den Erhalt der THG-
Quotenbescheinigung für 2022 durch das Umweltbundesamt fällig. Dies kann gegebenenfalls auch erst zu Beginn des Jahres 
2023, da alle Verträge gesammelt beim Umweltbundesamt eingereicht werden.  

4.4 Die Zahlung an den Kunden erfolgt auf die von ihm im Zuge der Registrierung zur Übermittlung der Zulassungsbescheinigung 
mitgeteilte Bankverbindung. Der Kunde verpflichtet sich, der Stadtwerke seine korrekten Bankdaten zur Verfügung zu stellen. 
Stadtwerke behält sich ausdrücklich vor, von Verträgen mit Kunden, die unkorrekte oder wissentlich falsche/fremde Bankdaten 
angeben, zurückzutreten. 

4.5 Zahlungen an den Kunden erfolgen vorbehaltlich Ziffer 4.4 auf die von ihm hinterlegte Bankverbindung (Name des 
Kontoinhabers, IBAN). 



 
5. Pflichten der Stadtwerke Rastatt 

5.1 Stadtwerke ist berechtigt, einen Dritten mit der Erfüllung ihrer Pflichten nach diesen AGB zu beauftragen, zum Zeitpunkt 
01.03.2022 ist der Dienstleister die Landwärme GmbH. Stadtwerke ist berechtigt, soweit gesetzlich zulässig und möglich, ab dem 
Verpflichtungsjahr 2022 ihrerseits den Dienstleister als Dritten im Sinne des § 37a Absatz 6 Bundesimmissionsschutzgesetzes 
zur Nutzung der THG-Quote aus nicht öffentlich zugänglichen Ladepunkten zu bestimmen. Die Verpflichtungen der Stadtwerke 
gegenüber dem Kunden nach diesen Bedingungen bleiben davon unberührt. 

5.2 Für das Jahr 2022 wird oben genannter Dienstleister die erforderliche Bescheinigung der THG-Quote beim Umweltbundesamt 
beantragen. 

5.3 Ab dem Jahr 2023 wird oben genannter Dienstleister die erforderliche Bescheinigung der THG-Quote für das laufende 
Kalenderjahr beim Umweltbundesamt beantragen. Eine nochmalige Übermittlung der Zulassungsbescheinigung durch den 
Kunden ist dafür nicht erforderlich.  

4.2 Nach Erhalt der Bescheinigung der THG-Quote durch das Umweltbundesamt informiert die Stadtwerke den Kunden innerhalb 
von 14 Tagen per E-Mail an seine hinterlegte E-Mail-Adresse über den Erhalt der Bescheinigung und veranlasst die Auszahlung 
des Betrages entsprechend Ziffer 4 dieser AGB. 

6. Pflichten des Kunden 

6.1 Zur Nutzung der THG-Quote übermittelt der Kunde die Zulassungsbescheinigung seines Batterieelektrofahrzeugs an 
Stadtwerke. 

6.2 Der Kunde handelt als Verbraucher und nicht im Rahmen einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit. Sofern 
das Batterieelektrofahrzeug auf den Arbeitgeber des Kunden zugelassen ist (Dienstwagen), versichert der Kunde, dass das 
Batterieelektrofahrzeug dem Kunden vom Arbeitgeber zur ständigen privaten Nutzung überlassen worden ist. Sofern das 
Batterieelektrofahrzeug auf den Arbeitgeber des Kunden zugelassen ist, muss der Kunde bei seinem Arbeitgeber die Erlaubnis 
zur Abgabe der THG-Quote einholen und seinem Antrag beifügen.  

6.3 Der Kunde teilt Stadtwerke unverzüglich mit, wenn er keinen nicht öffentlich zugänglichen Ladepunkt mehr betreibt. 

6.4 Für das Verpflichtungsjahr 2022 bestimmt der Kunde Stadtwerke als Dritten im Sinne des § 37a Absatz 6 
Bundesimmissionsschutzgesetzes zur Nutzung der THG-Quote aus nicht öffentlich zugänglichen Ladepunkten. Für alle Fälle, in 
denen Stadtwerke von ihren Kunden jeweils als Dritter bestimmt worden ist, bestimmt sie ihrerseits den Dienstleister als Dritten 
in dem zuvor genannten Sinne. Stadtwerke beauftragt den Dienstleister die erforderliche Bescheinigung der THG-Quote für das 
Jahr 2022 beim Umweltbundesamt zu beantragen. 

6.5 Lehnt das Umweltbundesamt die THG-Quotenbescheinigung ab, informiert Stadtwerke den Kunden. Ein Anspruch auf 
Prämienzahlung entsteht in diesem Fall nicht. Stadtwerke stellt sicher, dass der beauftragte Dienstleister die hochgeladene 
Zulassungsbescheinigung sowie die darin übermittelten Daten unverzüglich löscht. 

6.6 Der Kunde ist verpflichtet, Änderungen seiner Daten, insbesondere der E-Mail-Adresse und der Bankdaten, Stadtwerke 
unverzüglich mitzuteilen. 

7. Haftung 

7.1 Die Haftung von Stadtwerke sowie ihrer Erfüllung- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ist 
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. Dies gilt nicht bei (i) 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, (ii) der schuldhaften Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalspflichten) 

7.2 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt 
sich die Haftung auf den Schaden, den Stadtwerke bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge vorausgesehen hat oder 
unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 

7.3 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

8. Schlussbestimmungen 

8.1 Die vorliegenden Geschäftsbedingungen der Stadtwerke gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder 
ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, wenn Stadtwerke ihrer 
Geltung ausdrücklich zugestimmt hat. 

8.2 Sollte eine Bestimmung rechtsunwirksam sein oder werden, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Parteien sind sich 
einig, eine wirksame Bestimmung anstelle der unwirksamen Bestimmung zu vereinbaren, welche dem mit der unwirksamen 
Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt. Dasselbe gilt, wenn bei Durchführung des jeweiligen Vertrages 
ergänzungsbedürftige Lücken offenbar werden. 

8.3 Diese AGB unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

8.4 Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 

8.5 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag zwischen Kunde und Stadtwerke ist Rastatt.  



 
9. Datenschutz 

9.1 Im Rahmen des zwischen dem Kunden und der Stadtwerke bestehenden Vertragsverhältnisses werden die für die 
Vertragsdurchführung erforderlichen Daten unter Beachtung der jeweils gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhoben, 
gespeichert und verarbeitet. Näheres können Sie der Datenschutzinformation für THG-Quotenvermarktung entnehmen: 
www.stadtwerke-rastatt.de/thg_datenschutz  

 
10. Streitbeilegungsverfahren für Verbraucher 

10.1 Sollten Sie mit unseren Leistungen nicht zufrieden sein, wenden Sie sich an unsere Beschwerdestelle, die Sie wie folgt 
erreichen: Stadtwerke Rastatt GmbH, Markgrafenstr. 7, 76437 Rastatt, Fax: 07222/ 773-120, Tel.: 07222/ 773-0, E-Mail: 
info@stadtwerke-rastatt.de. Sollten wir Ihrer Beschwerde nicht binnen 4 Wochen abhelfen, können Sie sich an folgende 
Schlichtungsstelle wen-den: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Fax: 030/ 27 57 240 – 69, Tel.: 
030/ 27 57 240 – 0, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, www.schlichtungsstelle-energie.de. Die Stadtwerke Rastatt ist 
verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen, sofern ein Verbraucher eine Schlichtung bei der Schlichtungsstelle 
Energie e.V. beantragt. 

Beschwerden nimmt auch der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas entgegen, den Sie 
wie folgt erreichen: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Verbraucherservice, 
Postfach 8001, 53105 Bonn; Tel.: 030/ 22 480 - 500 oder 01805/101000, Fax: 030 22480-323; E-Mail: 
verbraucherservice@bnetza.de 

 

 

Ihre Stadtwerke Rastatt GmbH 

  

  

mailto:verbraucherservice@bnetza.de


 
Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Stadtwerke Rastatt 
GmbH, Markgrafenstraße 7, 76437 Rastatt, Tel.: (07222) 773-0, Fax: (07222) 773-120, info@stadtwerke-rastatt.de, mittels einer 
deutlichen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben 
ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinen Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben 
Sie verlangt, dass die Lieferung von Strom bzw. Erdgas während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Verhältnis zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. 

An: Stadtwerke Rastatt GmbH 
Markgrafenstraße 7 
76437 Rastatt 
Telefax: (07222) 773-120 
E-Mail: info@stadtwerke-rastatt.de 

 

Hiermit widerrufe/n ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) /die Erbringung 
der folgenden Dienstleistung (*): 

- bestellt am (*) / erhalten am (*): ______________________________________________________ 

- Name des/der Verbraucher/s: ______________________________________________________ 

- Anschrift des/der Verbraucher/s: ______________________________________________________ 

- Unterschrift des/der Verbraucher/s: ______________________________________________________ 

- Datum    ___________________________________________ 

 
______________________________________ 
Unterschrift des/der Verbraucher/s (nur bei Mitteilung auf Papier) 

mailto:info@stadtwerke-rastatt.de

